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Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 
aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €
pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Januar 2007, ist ab sofort erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM finden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz 
zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2007

Vom 30. Januar 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden 
und Gemeindeverbände 
im Haushaltsjahr 2007 

(Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2007)

Inhaltsübersicht

Erster Teil
Grundlagen

§  1  Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände

§  2 Steuerverbund 

§  3 Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

Zweiter Teil
Steuerverbund

§  4 Ermittlung des Verbundbetrages 

§  5 Vorwegabzug vom Verbundbetrag 

§  6 Aufteilung des Steuerverbundbetrages

§  7 Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

§  8 Aufteilung der Schlüsselmasse 

§  9  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Ge-
meinden

§ 10  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemein-
den

§ 11  Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Ge-
meinden

§ 12  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Kreise

§ 13 Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise

§ 14 Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise

§ 15  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Landschaftsverbände

§ 16  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Land-
schaftsverbände

§ 17  Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Land-
schaftsverbände

§ 18  Pauschale Zuweisungen zur Förderung investiver 
Maßnahmen von Gemeinden, Kreisen und Land-
schaftsverbänden

§ 19  Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kom-
munaler Aufwendungen im Schulbereich (Schul-
pauschale)

§ 20  Pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Unter-
stützung kommunaler Aufwendungen im Sportbe-
reich (Sportpauschale)

§ 21  Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbän-
de zur Überwindung außergewöhnlicher Belas-
tungs- und besonderer Bedarfssituationen

Dritter Teil
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 22  Zuweisungen zu den Kosten der Lastenausgleichs-
verwaltung bei kreisfreien Städten und Kreisen

§ 23  Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste durch die Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs

§ 24 Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans

Vierter Teil
Umlagen, Umlagegrundlagen

§ 25 Kreisumlage

§ 26 Landschaftsumlage

§ 27 Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Fünfter Teil
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 28  Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 
von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund

§ 29  Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung 
und Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuer-
verbund 

§ 30  Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem Steu-
erverbund

§ 31 Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

§ 32  Förderungsgrundsätze für zweckgebundene Zuwei-
sungen nach Maßgabe des Landeshaushaltes

§ 33 Kürzungsermächtigung

Sechster Teil
Übergangs- und Durchführungsvorschriften

§ 34  Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages und 
des auszugleichenden Solidarbeitrages nach dem 
Solidarbeitraggesetz 2005

§ 35 Durchführungsvorschriften

§ 36 In-Kraft-Treten und Geltungsdauer

Anlagen

Anlage 1 Ableitung Steuerverbund 2007

Anlage 2 Hauptansatzstaffel

Anlage 3 Schüleransatzstaffel

Anlage 4  Pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die 
durch ihre Funktion als anerkannter Kurort 
besondere Belastungen tragen (Kurortehilfe)

Anlage 5  Pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum 
Ausgleich besonderer Härten bei der Erhe-
bung von Abwassergebühren (Abwasserge-
bührenhilfe)

Anlage 6  Pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur 
Milderung von Aufwendungen im Zusammen-
hang mit der Stationierung von Gaststreit-
kräften

Anlage 7  Anteile und Auszahlungstermine der Zuwei-
sungen nach § 29 Abs. 3 

Erster Teil
Grundlagen

§ 1
Zuweisungen des Landes an die Gemeinden 

und Gemeindeverbände

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen die 
Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufga-
ben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs 
zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine und 
zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben.

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuer-
verbund). Das Nähere regelt dieses Gesetz.

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
ferner Zuweisungen nach näherer Bestimmung dieses 
Gesetzes sowie nach Maßgabe des Haushaltsplans des 
Landes.
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(5) Soweit den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
Zuwendungen auf Grund besonderer Gesetze gewährt 
werden, bleiben diese unberührt.

§ 2
Steuerverbund

Die Regelungen zur Ermittlung und Aufteilung des 
Verbundbetrages werden in den §§ 4 bis 21 getroffen.

§ 3
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

Außerhalb des Steuerverbundes erhalten die Gemein-
den und Gemeindeverbände Zuweisungen nach näherer 
Bestimmung dieses Gesetzes und nach Maßgabe des 
Haushaltsplans des Landes. Die entsprechenden Rege-
lungen werden in den §§ 22 bis 24 getroffen.

Zweiter Teil
Steuerverbund

§ 4
Ermittlung des Verbundbetrages

(1) Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindever-
bänden 23,0 vom Hundert (Verbundsatz) seines Anteils 
an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und 
der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) zur Verfü-
gung.

(2) Der Berechnung nach Absatz 1 liegt das Ist-Auf-
kommen der jeweiligen Steuer im Zeitraum vom 1. Ok-
tober des dem Haushaltsjahr vorvorhergehenden Jahres 
bis zum 30. September des dem Haushaltsjahr vorherge-
henden Jahres (Verbundzeitraum) zugrunde. Dabei wird

1.   das ermittelte Ist-Aufkommen der Gemeinschafts-
steuern insgesamt um die Einnahmen oder Ausgaben 
des Landes im Länderfinanzausgleich im Verbund-
zeitraum erhöht oder vermindert;

2.   das ermittelte Ist-Aufkommen der Umsatzsteuer um 
den für Kompensationsleistungen an die Gemeinden 
für Verluste aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs ausgezahlten Betrag im Verbundzeit-
raum vermindert;

3.   das ermittelte Ist-Aufkommen der Umsatzsteuer um 
den interkommunalen Entlastungsausgleich zuguns-
ten der Kommunen der neuen Länder im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Vierten Gesetzes für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12. 
2003 (BGBl. I S. 2954) im Verbundzeitraum erhöht.

(3) Nach dem Ist-Aufkommen der dem Steuerverbund 
2005 zugrunde gelegten Verbundgrundlagen ist dieser 
um 10 510 000 EUR zu niedrig berechnet worden. Dieser 
Betrag wird dem nach den Absätzen 1 und 2 ermittelten 
Verbundbetrag im Haushaltsjahr 2007 zugeführt. 

(4) Von dem nach Absatz 1 ermittelten Verbundbetrag 
werden 166 200 000 EUR für Zuweisungen an Gemein-
den, Kreise und Landschaftsverbände nach Maßgabe des 
Landeshaushalts abgezogen. 

(5) Die Ermittlung des Verbundbetrages gemäß der 
Absätze 1 bis 4 und § 5 erfolgt in Anlage 1 zu diesem Ge-
setz. Sie ergibt den verteilbaren Verbundbetrag.

§ 5
Vorwegabzug vom Verbundbetrag

Von dem nach § 4 ermittelten Verbundbetrag werden 
für die im Haushaltsjahr 2007 vom Land für die Gemein-
den und Gemeindeverbände auf Grund gesetzlicher Vor-
schriften und vertraglicher Vereinbarungen zu entrich-
tenden Tantiemen 2 800 000 EUR abgezogen.

§ 6
Aufteilung des verteilbaren Verbundbetrages

Der sich aus den Berechnungen nach den §§ 4 und 5 
ergebende verteilbare Verbundbetrag wird auf Schlüs-
selzuweisungen, pauschale Zuweisungen für kommunale 

Investitionsmaßnahmen, fachbezogene Sonderpauscha-
len und Bedarfszuweisungen aufgeteilt. Die entspre-
chenden Regelungen werden in den §§ 7 bis 21 getroffen.

A. Schlüsselzuweisungen

1. Unterabschnitt
Allgemeine Vorschrift und Schlüsselmasse

§ 7
Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

(1) Die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände 
erhalten Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die 
einzelne Gebietskörperschaft nach ihrer durchschnitt-
lichen Aufgabenbelastung und nach ihrer Steuer- oder 
Umlagekraft bemisst. Besonders berücksichtigt werden 
Belastungen,

–  die Gemeinden und Kreisen durch die Trägerschaft 
von Schulen,

– die Gemeinden aufgrund hoher Soziallasten,

–  die Gemeinden durch Mehraufwendungen für Zentra-
litätsfunktionen

entstehen.

(2) Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüber-
stellung einer Ausgangsmesszahl (§§ 10, 13 und 16) und 
einer Steuerkraftmesszahl (§ 11) oder Umlagekraftmess-
zahl (§§ 14 und 17) berechnet.

§ 8
Aufteilung der Schlüsselmasse

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag 
von 5 736 515 000 EUR zur Verfügung gestellt. Dieser 
 Betrag wird aufgeteilt auf 

–  die Schlüsselmasse für Gemeinden 
mit 4 502 497 000 EUR

–  die Schlüsselmasse für Kreise mit 671 289 000 EUR 

–  die Schlüsselmasse für Land-
schaftsverbände mit  562 729 000 EUR.

2. Unterabschnitt
Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden

§ 9
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Gemeinden

(1) Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 
vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der 
maßgeblichen Ausgangsmesszahl (§ 10) und der maßgeb-
lichen Steuerkraftmesszahl (§ 11).

(2) Erreicht die Steuerkraftmesszahl die Ausgangs-
messzahl, so erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuwei-
sung.

§ 10
Ermittlung der Ausgangsmesszahl 

für die Gemeinden

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde wird ermit-
telt, indem der Gesamtansatz (Absatz 2) mit dem einheit-
lichen Grundbetrag (Absatz 7) vervielfältigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz, dem 
Schüleransatz, dem Soziallastenansatz und dem Zentra-
litätsansatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz wird den Gemeinden für jeden 
mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner gewährt. Für 
die Berücksichtigung im Hauptansatz wird die Zahl der 
Einwohner nach der Gemeindegröße gewichtet (Haupt-
ansatzstaffel). Die Hauptansatzstaffel mit den entspre-
chenden Hundertsätzen ist in der Anlage 2 zu diesem 
Gesetz festgelegt. Liegt die Einwohnerzahl einer Ge-
meinde zwischen zwei Stufen der Staffelklasse, so wird 
der Hundertsatz mit den dazwischen liegenden Werten 

Anlage 1

Anlage 2
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angesetzt; der Hundertsatz wird auf eine Dezimalstelle 
hinter dem Komma aufgerundet.

(4) Der Schüleransatz wird den Gemeinden für jeden 
erfassten Schüler nach § 28 Abs. 4 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Für die Berücksichtigung im 
Schüleransatz wird die Zahl der Schüler nach Schul-
formen gewichtet (Schüleransatzstaffel). Die Schüleran-
satzstaffel mit den entsprechenden Hundertsätzen ist in 
Anlage 3 zu diesem Gesetz festgelegt. Vor Anwendung 
dieses Hundertsatzes wird die Zahl

–  nicht integrativ beschulter Schüler und Schüle-
rinnen aller Schulformen, die in Ganztagsform 
beschult werden, mit 1,5 

–  integrativ beschulter Schüler und Schülerinnen, 
die in Halbtagsform beschult werden, mit 3,0

–  integrativ beschulter Schüler und Schülerin-
nen, die in Ganztagsform beschult werden, mit 5,1

vervielfältigt. Der in den Gesamtansatz nach Absatz 2 
einfließende Schüleransatz beträgt 92 vom Hundert des 
so ermittelten Wertes.

Soweit Zweckverbände Schulträger sind, werden die 
Schüler den dem Zweckverband angehörenden Gemein-
den entsprechend dem Anteil an der Umlage zugerechnet.

Der Schüleransatz wird den Städten Düren und Güters-
loh zur Hälfte auch für Schüler gewährt, die die Stifti-
schen Gymnasien in diesen Gemeinden besuchen.

(5) Der Soziallastenansatz wird den Gemeinden für je-
den gemeldeten Arbeitslosen nach § 28 Abs. 5 mit einer 
Dauer der Arbeitslosigkeit von 6 Monaten und mehr ge-
währt. Für die Berücksichtigung im Soziallastenansatz 
wird die Zahl der Arbeitslosen je nach Dauer der Ar-
beitslosigkeit vervielfältigt:

Dauer der Arbeitslosigkeit Vervielfältiger

6 Monate bis unter 12 Monate 5,0

12 Monate bis unter 24 Monate 6,0

24 Monate und länger 7,0

(6) Der Zentralitätsansatz wird den Gemeinden für 
die erfassten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
nach § 28 Abs. 6 gewährt. Für die Berücksichtigung im 
Zentralitätsansatz wird die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten mit 0,15 multipliziert.

(7) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
setzen den einheitlichen Grundbetrag nach Absatz 1 in 
der Weise fest, dass der für Schlüsselzuweisungen an die 
Gemeinden zur Verfügung gestellte Betrag aufgebraucht 
wird.

§ 11
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 

für die Gemeinden

(1) Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der 
Summe der für die Gemeinden geltenden Steuerkraft-
zahlen der Gewerbesteuer, der Grundsteuern,  des Ge-
meindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemein-
deanteils an der Umsatzsteuer abzüglich der Steuer-
kraftzahl der Gewerbesteuerumlage in der Referenzperi-
ode nach § 28 Abs. 7.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden zugrunde gelegt

1.   bei der Gewerbesteuer das Ist-Aufkommen der Refe-
renzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebe-
satz, multipliziert mit 403;

  Soweit in der Referenzperiode noch Zahlungen der 
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital für Vorjahre 
anfallen, werden diese berücksichtigt. Dabei wird das 
Ist-Aufkommen durch den im zweiten Halbjahr der 
Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebesatz 
geteilt und mit 403 multipliziert.

2.   bei der Grundsteuer A das Ist-Aufkommen der Refe-
renzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebe-
satz, multipliziert mit 192;

3.   bei der Grundsteuer B das Ist-Aufkommen der Refe-
renzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebe-
satz, multipliziert mit 381;

4.   bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das 
Ist-Aufkommen in der Referenzperiode  

 –  zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs, 

 –   unter Berücksichtigung der in diesem Zeitraum 
angefallenen Abrechnungsbeträge;

5.   bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das Ist-
Aufkommen in der Referenzperiode;

6.   bei der Gewerbesteuerumlage das Ist-Aufkommen im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode, geteilt durch 
den im ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsäch-
lich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode festgesetzten 
Vervielfältigern für die Gewerbesteuerumlage zuzüg-
lich das Ist-Aufkommen im zweiten Halbjahr der Re-
ferenzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebe-
satz, multipliziert mit den im zweiten Halbjahr der 
Referenzperiode festgesetzten Vervielfältigern für die 
Gewerbesteuerumlage.

Soweit in der Referenzperiode noch Zahlungen der Ge-
werbesteuer nach Ertrag und Kapital für Vorjahre anfal-
len, werden diese berücksichtigt.

3. Unterabschnitt
Schlüsselzuweisungen an die Kreise

§ 12
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Kreise

(1) Jeder Kreis erhält als Schlüsselzuweisung den Un-
terschiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangs-
messzahl (§ 13) und der maßgeblichen Umlagekraftmess-
zahl (§ 14).

(2) Erreicht die Umlagekraftmesszahl die Ausgangs-
messzahl, so erhält der Kreis keine Schlüsselzuweisung.

§ 13
Ermittlung der Ausgangsmesszahl 

für die Kreise

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Kreises wird ermit-
telt, indem der Gesamtansatz (Absatz 2) mit dem einheit-
lichen Grundbetrag (Absatz 5) vervielfältigt wird. 

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz und 
dem Schüleransatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz wird den Kreisen für jeden mit 
Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner gewährt. Die 
Einwohnerzahl entspricht dem Hauptansatz.

(4) Der Schüleransatz wird den Kreisen für jeden ge-
meldeten Schüler nach § 28 Abs. 4 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Die Regelung in § 10 Abs. 4 gilt 
entsprechend. Der in den Gesamtansatz nach Absatz 2 
einfließende Schüleransatz beträgt 163 vom Hundert des 
so ermittelten Wertes.

(5) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
setzen den einheitlichen Grundbetrag nach Absatz 1 in 
der Weise fest, dass der für Schlüsselzuweisungen an die 
Kreise zur Verfügung gestellte Betrag aufgebraucht 
wird.

§ 14
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl 

für die Kreise

Die Umlagekraftmesszahl wird ermittelt, indem die in 
§ 25 festgelegten Umlagegrundlagen mit einem einheit-
lichen Umlagesatz von 39,5 vom Hundert vervielfältigt 
werden. 

Anlage 3
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4. Unterabschnitt
Schlüsselzuweisungen an die Landschaftsverbände

§ 15
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Landschaftsverbände

Jeder Landschaftsverband erhält als Schlüsselzuwei-
sung den Unterschiedsbetrag zwischen der maßgeblichen 
Ausgangsmesszahl (§ 16) und der maßgeblichen Umlage-
kraftmesszahl (§ 17).

§ 16
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die 

Landschaftsverbände

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Landschaftsverbandes 
wird ermittelt, indem die maßgebliche Einwohnerzahl 
mit dem einheitlichen Grundbetrag (Absatz 2) vervielfäl-
tigt wird.

(2) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
setzen den einheitlichen Grundbetrag nach Absatz 1 in 
der Weise fest, dass der für Schlüsselzuweisungen an die 
Landschaftsverbände zur Verfügung gestellte Betrag 
aufgebraucht wird.

§ 17
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl 

für die Landschaftsverbände

Die Umlagekraftmesszahl wird ermittelt, indem die in 
§ 26 festgelegten Umlagegrundlagen mit einem einheit-
lichen Umlagesatz von 15,9 vom Hundert vervielfältigt 
werden.

B. Pauschale Zuweisungen
für kommunale Investitionsmaßnahmen

§ 18
Pauschale Zuweisungen zur Förderung 

investiver Maßnahmen von Gemeinden, Kreisen 
und Landschaftsverbänden

(1) Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen 
werden Mittel in Höhe von 448 165 000 EUR zur Verfü-
gung gestellt.

(2) Von dem Betrag nach Absatz 1 werden 377 955 000 
EUR für eine allgemeine Investitionspauschale zur Ver-
fügung gestellt. Der Betrag wird auf alle Gemeinden 
aufgeteilt. Dabei werden sieben Zehntel nach der maß-
geblichen Einwohnerzahl nach § 28 Abs. 3 und drei 
Zehntel nach der maßgeblichen Gebietsfläche nach § 28 
Abs. 8 verteilt.

(3) Von dem Betrag nach Absatz 1 werden 38 193 000 
EUR für eine Investitionspauschale zur Verfügung ge-
stellt, die in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen ist. Der Be-
trag wird auf alle kreisfreien Städte und Kreise aufge-
teilt. Die Mittel werden auf die Empfängerkommunen 
nach der Zahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Ein-
wohner über 65 Jahre nach § 28 Abs. 3 verteilt.

(4) Von dem Betrag nach Absatz 1 werden 32 017 000 
EUR für eine Investitionspauschale zur Verfügung ge-
stellt, die in erster Linie für investive Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe einzusetzen 
ist. Der Betrag wird auf die Landschaftsverbände aufge-
teilt. Die Mittel werden nach der maßgeblichen Einwoh-
nerzahl nach § 28 Abs. 3 verteilt.

(5) Die Euro-Beträge je Einwohner, je tausend Qua-
dratmeter Gebietsfläche und je Einwohner über 65 Jahre 
werden vom Innenministerium und Finanzministerium 
ermittelt und festgesetzt.

C. Sonderpauschalzuweisungen

§ 19
Pauschale Zuweisungen 

zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen 
im Schulbereich (Schulpauschale)

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im 
Schulbereich wird den Gemeinden und Gemeindever-
bänden insgesamt ein Betrag von 460 000 000 EUR zur 
Verfügung gestellt. Die Mittel können im Rahmen des 
§ 94 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278), für 
den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Er-
werb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die 
Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden einge-
setzt werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der 
Schülerzahl gemäß § 28 Abs. 4 für die allgemeinbilden-
den und berufsbildenden Schulen. Die Regelung in § 10 
Abs. 4 Satz 6 findet entsprechend Anwendung.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu 
berücksichtigen, dass jeder Gemeinde, die Schulträger 
ist, ein Mindestbetrag von 175 000 EUR, jedem Kreis, der 
Schulträger ist, ein Mindestbetrag von 300 000 EUR und 
jedem Landschaftsverband als Schulträger ein Mindest-
betrag von 1 500 000 EUR gewährt wird.

§ 20
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden 

zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen 
im Sportbereich (Sportpauschale)

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im 
Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt ein Betrag 
von 50 000 000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel 
sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erwei-
terungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, 
Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwoh-
nerzahl gemäß § 28 Abs. 3.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu 
berücksichtigen, dass jeder Gemeinde ein Mindestbetrag 
von 40 000 EUR gewährt wird.

D. Besondere Zuweisungen außerhalb
des Schlüsselzuweisungssystems

§ 21
Zuweisungen

an Gemeinden und Gemeindeverbände zur
Überwindung außergewöhnlicher Belastungs- und

besonderer Bedarfssituationen

(1) Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvor-
hersehbarer finanzieller Belastungssituationen, die im 
Rahmen des Schlüsselzuweisungssystem keine oder nur 
unzureichende Berücksichtigung finden, werden insge-
samt 22 369 000 EUR zur Verfügung gestellt.

(2) Die Mittel nach Absatz 1 sind bestimmt für

1.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die durch ih-
re Funktion als anerkannter Kurort besondere Belas-
tungen tragen, in Höhe von bis zu 5 635 000 EUR; die 
empfangsberechtigten Gemeinden und der der jewei-
ligen Gemeinde zustehende Betrag ergeben sich aus 
der Anlage 4 zu diesem Gesetz;

2.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Aus-
gleich besonderer Härten bei der Erhebung von Ab-
wassergebühren [§ 77 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 498)] in Höhe von bis zu 1 793 000 
EUR; die empfangsberechtigten Gemeinden und der 
der jeweiligen Gemeinde zustehende Betrag ergeben 
sich aus der Anlage 5 zu diesem Gesetz; die Zuwei-
sungen bleiben bei der Ermittlung der ansatzfähigen 
Kosten nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Verord-

Anlage 4
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nung vom 28. April 2005 (GV. NRW. S. 488), außer 
Betracht;

3.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Milderung 
von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stati-
onierung von Gaststreitkräften in Höhe von bis zu 
4 146 000 EUR; die empfangsberechtigten Gemeinden 
und der der jeweiligen Gemeinde zustehende Betrag 
ergeben sich aus der Anlage 6 zu diesem Gesetz;

4.   pauschale Zuweisungen an die Landschaftsverbände 
zur Milderung der Kosten, die durch die landschaft-
liche Kulturpflege nach § 5 Abs. 1 Buchstabe b) der 
Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. 
April 2005 (GV. NRW. S. 306), entstehen, in Höhe von 
6 285 000 EUR; der Betrag wird zu jeweils der Hälfte 
auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie 
den Landschaftsverband Rheinland aufgeteilt;

5.   Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorher-
sehbarer finanzieller Belastungssituationen sowie zur 
Abmilderung von Härten, die sich aus der Durchfüh-
rung des Finanzausgleichs ergeben, in Höhe von 
4 510 000 EUR.

(3) Die Mittel nach Absatz 2 Nr. 5 können auch für 
Zuweisungen an Kommunen eingesetzt werden, mit de-
nen Maßnahmen unterstützt werden, die der Weiterent-
wicklung der kommunalen Selbstverwaltung oder der 
Einführung und Verbreitung neuer Techniken bei der 
Durchführung kommunaler Aufgaben dienen.

Dritter Teil
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

Erster Abschnitt
Leistungen nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes

§ 22
Zuweisungen zu den Kosten der Lastenausgleichs-

verwaltung bei kreisfreien Städten und Kreisen

(1) Die kreisfreien Städte und Kreise, bei denen Aus-
gleichsämter eingerichtet sind, erhalten Zuweisungen 
entsprechend dem Haushaltsplan für die durch die 
Durchführung der Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet 
des Lastenausgleichs entstehenden Verwaltungskosten 
in Höhe von 6 300 000 EUR.

(2) Aus den gemäß Absatz 1 bereitgestellten Mitteln 
werden die Verwaltungskosten für Sonderzuständig-
keiten voll, im Bereich der Allgemeinzuständigkeit der 
Ausgleichsämter anteilig erstattet.

Einzelheiten der Zuweisungen regelt das Finanzministe-
rium.

(3) Ist ein Ausgleichsamt für den Bereich mehrerer 
Kreise und/oder kreisfreier Städte zuständig, werden die 
durch die Zuweisung des Landes nicht gedeckten Ver-
waltungskosten von den beteiligten Gebietskörper-
schaften anteilig getragen.

Wird eine einvernehmliche Regelung nicht erzielt, ent-
scheidet auf Antrag eines der Beteiligten die im Bereich 
der Ausgleichsverwaltung zuständige Bezirksregierung; 
bei der Entscheidung ist die Zahl der Fälle zugrunde zu 
legen.

§ 23
Kompensationsleistungen an die Gemeinden 

für Verluste durch die Neuregelung des Familien-
leistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätz-
lichen Belastungen aus der Neuregelung des Familien-
leistungsausgleichs ein Anteil von 26 vom Hundert des 
Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das 
dem Land gemäß § 1 Satz 5, 6, 8, 10 und 12 des Finanz-
ausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3955, 3956), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. 
September 2006 (BGBl. I S. 2098), zusteht.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird 
nach dem Schlüssel verteilt, der in der jeweils geltenden 
Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abfüh-
rung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird 
vorläufig auf 545 000 000 EUR festgesetzt und mit je 
einem Viertel zu den in der jeweils geltenden Verord-
nung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemein-
deanteils an der Einkommensteuer und Abführung der 
Gewerbesteuerumlage für die entsprechenden Haus-
haltsjahre genannten Terminen für die Abschlagszah-
lungen bzw. Vorauszahlung auf die Schlussabrechnung 
ausgezahlt.

(4) Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird der den Ge-
meinden zustehende Anteilsbetrag auf der Grundlage 
der vorläufigen Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung 
und des Finanzausgleichs unter den Ländern abschlie-
ßend ermittelt und festgesetzt. Nach Anrechnung der ge-
leisteten Abschlagszahlungen wird der Unterschiedsbe-
trag mit der nächstmöglichen Abschlagszahlung ausge-
glichen.

(5) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das Finanzministerium und das 
Innenministerium.

Zweiter Abschnitt

§ 24
Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans

Das Land gewährt den Gemeinden und Gemeindever-
bänden Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans.

Die haushaltsmäßige Zuordnung, die Zweckbestimmung 
der Zuweisungen und die Haushaltsansätze werden vom 
Innenministerium und Finanzministerium jährlich be-
kannt gegeben.

Vierter Teil
Umlagen, Umlagegrundlagen

§ 25
Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage nach § 56 Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 306), wird in Hundertsätzen der festgelegten 
Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen zur 
Erhebung der Kreisumlage sind

–  die festgesetzten Steuerkraftmesszahlen (§ 11) der 
kreis angehörigen Gemeinden;

–  die festgesetzten Schlüsselzuweisungen (§ 9) der 
kreisangehörigen Gemeinden;

–  die für das Haushaltsjahr 2005 endgültig festgesetzten 
Ausgleichsbeträge der kreisangehörigen Gemeinden 
unter Berücksichtigung der bereits erbrachten oder er-
haltenen Leistungen aufgrund der nach dem Solidar-
beitraggesetz 2005 festgesetzten Ausgleichsbeträge.

Für die Festsetzung einer ausschließlichen Belastung 
oder einer Mehr- oder Minderbelastung einzelner Teile 
des Kreises gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Die Umlagegrundlagen nach Absatz 1 gelten über 
das Haushaltsjahr 2007 hinaus bis zum In-Kraft-Treten 
des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das folgende 
Jahr.

§ 26
Landschaftsumlage

(1) Die Landschaftsumlage nach § 22 Landschaftsver-
bandsordnung wird in Hundertsätzen der geltenden Um-
lagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen zur Erhe-
bung der Landschaftsumlage sind

–  die festgesetzten Steuerkraftmesszahlen (§ 11) der 
kreisfreien Städte;

Anlage 6
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–  die festgesetzten Schlüsselzuweisungen der kreisfreien 
Städte (§ 9);

–  die festgesetzten Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1) und 
Schlüsselzuweisungen (§ 12) der Kreise;

–  die für das Haushaltsjahr 2005 endgültig festgesetzten 
Ausgleichsbeträge der kreisfreien Städte unter Be-
rücksichtigung der bereits erbrachten oder erhaltenen 
Leistungen aufgrund der nach dem Solidarbeitragge-
setz 2005 festgesetzten Ausgleichsbeträge.

(2) § 25 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 27
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Für die Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr 
gilt § 26 entsprechend.

Fünfter Teil
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 28
Grundlagen für die Erhebung und die

Anwendung von Daten zur Berechnung von 
Zuweisungen aus dem Steuerverbund

(1) Die zur Berechnung der Zuweisungen nach den 
§§ 7 bis 21 erforderlichen Daten werden nach Maßgabe 
dieses Gesetzes den entsprechenden amtlichen Statisti-
ken entnommen. Die Daten der amtlichen Statistiken 
sind für die Ermittlung der Zuweisungen aus dem Steu-
erverbund für die Zuweisungsempfänger bindend. Für 
diese Daten findet das Berichtigungsverfahren nach § 30 
keine Anwendung.

(2) Soweit Daten von Gemeinden und Gemeindever-
bänden erforderlich sind, die nicht aus amtlichen Statis-
tiken entnommen werden können, werden diese nach 
Maßgabe des Innenministeriums und des Finanzministe-
riums unmittelbar bei den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden oder den zuständigen Stellen erhoben.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind unter Be-
achtung der kommunalverfassungsrechtlichen Vertre-
tungsregelungen verpflichtet, den zuständigen obersten 
Landesbehörden, dem Landesamt für Datenverarbeitung 
und Statistik Nordrhein-Westfalen und den Aufsichtsbe-
hörden alle zur Errechnung und Festsetzung erforder-
lichen Auskünfte fristgerecht und vollständig zu erteilen. 
Werden die notwendigen Auskünfte nicht oder nicht 
rechtzeitig erteilt, so können das Innenministerium und 
das Finanzministerium bestimmen, dass geschätzte Zah-
len zugrunde gelegt werden oder die Berücksichtigung 
entsprechender Ansätze für die betroffenen Gemeinden 
und Gemeindeverbände für den Finanzausgleich unter-
bleibt. § 30 findet in diesen Fällen keine Anwendung.

(3) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt 
die vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik 
Nordrhein-Westfalen fortgeschriebene Bevölkerung zum 
Stichtag 31. Dezember 2005.

(4) Als Zahl der Schüler im Sinne des § 10 Abs. 4, des 
§ 13 Abs. 4 und des § 19 Abs. 2 gilt die in der vom Lan-
desamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-
Westfalen geführten Schulstatistik festgesetzte Schüler-
zahl zum Stichtag 15. Oktober 2005.

(5) Als Zahl der dauerhaft Arbeitslosen im Sinne des 
§ 10 Abs. 5 gilt die von der Bundesagentur für Arbeit er-
mittelte Arbeitslosenzahl zum Stichtag 31. Dezember 
2004.

(6) Als Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten im Sinne des § 10 Abs. 6 gilt die von der Bundesa-
gentur für Arbeit vorläufig ermittelte Zahl zum Stichtag 
31. Dezember 2005 unter Berücksichtigung von Abwei-
chungen aufgrund der von der Bundesagentur für Arbeit 
endgültig festgesetzten Ergebnisse früherer Stichtage. 
Abweichungen zu dem von der Bundesagentur für Arbeit 
nach Ablauf von drei Jahren endgültig festgesetzten Er-
gebnis werden bei der Berechnung des Zentralitätsan-
satzes künftiger Steuerverbünde berücksichtigt. Das Be-
richtigungsverfahren nach § 30 findet keine Anwendung.

(7) Die Referenzperiode für die Ermittlung der Steu-
erkraft nach § 11 Abs. 2 wird auf den Zeitraum 1. Juli 
2005 bis 30. Juni 2006 festgesetzt.

(8) Als Gebietsfläche im Sinne des § 18 Abs. 2 ist der 
Gebietsstand zum Stichtag 31. Dezember 2005 zugrunde 
zu legen, der im Jahresabschluss des Liegenschaftskatas-
ters ermittelt und an das Landesamt für Datenverarbei-
tung und Statistik Nordrhein-Westfalen abgegeben 
wurde.

(9) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
nach § 21 Abs. 2 Nr. 1 an Gemeinden, die durch ihre 
Funktion als anerkannter Kurort besondere Belastungen 
zu tragen haben, werden die Übernachtungszahlen aus 
der amtlichen Beherbergungsstatistik Nordrhein-West-
falen im Zeitraum 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 berück-
sichtigt.

(10) Für die Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
an Gemeinden zum Ausgleich besonderer Härten bei der 
Erhebung von Abwassergebühren nach § 21 Abs. 2 Nr. 2 
werden in angemessenen Zeiträumen Erhebungen des 
Innenministeriums über die Höhe der satzungsmäßig er-
hobenen Abwassergebühren durchgeführt.

(11) Für die Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
an Gemeinden zur Milderung von Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräf-
ten nach § 21 Abs. 2 Nr. 3 werden in angemessenen 
Zeiträumen Erhebungen des Innenministeriums bei den 
zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte über die Anzahl 
der außerhalb der Kasernen wohnenden Personen und 
ihrer Angehörigen durchgeführt.

(12) Das Innenministerium und das Finanzministe-
rium werden ermächtigt, Daten nach den Absätzen 1 bis 
11, die der Berechnung von Zuweisungen aus dem Steu-
erverbund zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise für 
einzelne Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände 
abweichend festzusetzen, wenn sie den Grundsätzen des 
Finanz- und Lastenausgleichs nicht angemessen gerecht 
werden oder zu unzumutbaren Härten bei der Durchfüh-
rung des Finanz- und Lastenausgleichs führen.

§ 29
Verfahrensregelungen zur Ermittlung, 

Festsetzung und Auszahlung der Zuweisungen 
aus dem Steuerverbund

(1) Die auf die Gemeinden, Kreise und Landschafts-
verbände entfallenden Zuweisungen nach den §§ 7 bis 21 
werden jährlich durch das Innenministerium und das Fi-
nanzministerium errechnet und festgesetzt.

(2) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
werden ermächtigt, die für die jeweiligen Haushaltsjahre 
ermittelten Ansätze zur Festlegung des fiktiven Bedarfs 
nach den §§ 10, 13 und 16 und zur Festlegung der nor-
mierten Einnahmekraft nach den §§ 11, 14 und 17, die 
der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde zu 
legen sind, ausnahmsweise für einzelne Gemeinden, 
Kreise und Landschaftsverbände abweichend festzuset-
zen, wenn sie den Grundsätzen des Finanz- und Lasten-
ausgleichs nicht angemessen gerecht werden.

Das Innenministerium und das Finanzministerium kön-
nen auch eine auf Dauer angelegte Beteiligung von Ge-
meinden und Gemeindeverbänden an interkommunalen 
Gewerbegebieten berücksichtigen, wenn dies erforder-
lich ist, um eine den Grundsätzen eines verteilungsge-
rechten Finanzausgleichs entsprechende Anrechnung der 
Steuerkraft sicherzustellen.

(3) Die Schlüsselzuweisungen nach § 8, die pauschalen 
Zuweisungen zur Förderung investiver Maßnahmen nach 
§ 18, die pauschalen Zuweisungen zur Unterstützung 
kommunaler Aufwendungen im Schulbereich nach § 19 
und die pauschalen Zuweisungen für kommunale Auf-
wendungen im Sportbereich nach § 20 werden zu den in 
Anlage 7 ausgewiesenen Terminen mit den dort festge-
setzten Anteilen ausgezahlt.

(4) Sofern die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 
nach § 8, der pauschalen Zuweisungen zur Förderung in-
vestiver Maßnahmen nach § 18, der pauschalen Zuwei-
sungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen 
im Schulbereich nach § 19 und der pauschalen Zuwei-
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sungen für kommunale Aufwendungen im Sportbereich 
nach § 20 für das Jahr 2007 nicht vor dem ersten in An-
lage 7 festgesetzten Auszahlungstermin erfolgt ist, wer-
den das Innenministerium und das Finanzministerium 
ermächtigt, zu diesem Zahlungstermin Abschlagszah-
lungen bis zur Höhe der für das Haushaltsjahr 2006 vor-
gesehenen Beträge auszuzahlen. In besonderen Fällen 
können das Innenministerium und das Finanzministe-
rium die Höhe der Abschlagszahlung für einzelne Ge-
meinden gesondert festsetzen. Die Abschlagszahlungen 
werden nach der endgültigen Festsetzung mit der ersten 
ordentlichen Zahlung nach der Festsetzung aufgrund 
dieses Gesetzes verrechnet.

(5) Die Auszahlungstermine der Mittel für Zuwei-
sungen nach § 21 werden vom Innenministerium und Fi-
nanzministerium festgesetzt.

(6) Leistungen nach diesem Gesetz an die einzelnen 
Gemeinden und Kreise werden durch Bescheid der Be-
zirksregierungen festgesetzt. Das Innenministerium und 
das Finanzministerium können bestimmen, dass die Be-
scheide der Bezirksregierungen den Gemeinden und 
Kreisen unmittelbar durch das Landesamt für Datenver-
arbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen zuzuleiten 
sind. Einwendungen gegen die Bescheide sind durch Wi-
derspruch geltend zu machen.

Leistungen nach diesem Gesetz an die Landschaftsver-
bände werden für das jeweilige Haushaltsjahr durch Er-
lass des Innenministeriums und des Finanzministeriums 
festgesetzt.

(7) Nach näherer Bestimmung des Innenministeriums 
und des Finanzministeriums können im Haushaltsjahr 
2008 für Schlüsselzuweisungen, für pauschale Zuwei-
sungen zur Förderung investiver Maßnahmen, für pau-
schale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler 
Aufwendungen im Schulbereich und für pauschale Zu-
weisungen für kommunale Aufwendungen im Sportbe-
reich Abschlagszahlungen bis zur Höhe der im Haus-
haltsjahr 2007 zu den entsprechenden Terminen bereit-
gestellten Gesamtteilbeträge geleistet werden, wenn dies 
bereits vor Verkündung des für das Jahr 2008 geltenden 
Gemeindefinanzierungsgesetzes erforderlich ist. Die Ab-
schlagszahlungen sind mit der ersten ordentlichen Zah-
lung nach Verkündung des neuen Gemeindefinanzie-
rungsgesetzes und der Festsetzung der Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund zu verrechnen.

§ 30
Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen 

aus dem Steuerverbund

(1) Stellen sich bis längstens drei Jahre nach Festset-
zung der Schlüsselzuweisungen nach § 8 und der pau-
schalen Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler 
Aufwendungen im Schulbereich nach § 19 Unrichtig-
keiten heraus, die nicht auf Daten aus amtlichen Statis-
tiken zurückzuführen sind, so können diese auf Antrag 
der Zuweisungsempfänger berichtigt werden, wenn die 
Summe der Berichtigungen eines Jahres den Betrag von 
12 800 EUR übersteigt.

Im Übrigen gilt das Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

(2) Die für Berichtigungen erforderlichen Beträge 
werden vorab mit den zur Verfügung gestellten Schlüs-
selzuweisungen nach § 8 und den pauschalen Zuwei-
sungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen 
im Schulbereich nach § 19 verrechnet.

(3) Berichtigungen nach Absatz 1 können mit allen 
Leistungen aus dem Steuerverbund verrechnet werden.

§ 31
Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

(1) Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Steuerver-
bund nach den §§ 6 bis 21 regeln das Innenministerium 
und das Finanzministerium.

(2) Die Bewirtschaftung der im Steuerverbund ver-
bliebenen Reste bei den Zuweisungen

–  nach §§ 21 bis 27 GFG 2004/2005 regeln die jeweils 
fachlich zuständigen Ministerien;

–  nach § 28 GFG 2004/2005 und § 23 GFG 1992 regeln 
die jeweils fachlich zuständigen Ministerien im Ein-
vernehmen mit Innenministerium und Finanzministe-
rium;

–  nach § 22 GFG 2001 regeln das Innenministerium und 
das Finanzministerium.

§ 32
Förderungsgrundsätze

für zweckgebundene Zuweisungen nach Maßgabe 
des Haushaltsplans des Landes

(1) Bei allen zweckgebundenen Zuweisungen an Ge-
meinden und Gemeindeverbände stellen die zuständigen 
Ministerien sicher, dass bei der Bewilligung der Zuwei-
sungen auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-
bietskörperschaften und ihre Beteiligung am Finanz- 
und Lastenausgleich berücksichtigt werden.

(2) Förderprogramme bedürfen insoweit der Zustim-
mung des Innenministeriums, als sie Zuweisungen zu In-
vestitionsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden enthalten, die zur Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung 
oder § 53 Abs. 1 Kreisordnung i. V. m. § 76 Gemeinde-
ordnung verpflichtet sind. Die Förderung von Einzel-
maßnahmen der Gemeinden, die ihrer gesetzlichen Ver-
pflichtung zum Haushaltsausgleich nicht nachkommen, 
bedarf der kommunalaufsichtlichen Zustimmung durch 
die Bezirksregierung, soweit diese Maßnahmen nicht be-
reits in einem genehmigten Haushaltssicherungskonzept 
enthalten sind.

§ 33
Kürzungsermächtigung

Das Innenministerium und das Finanzministerium 
werden ermächtigt, Zuweisungen aus dem Steuerver-
bund um den Betrag solcher fälligen Forderungen zu 
kürzen, auf die das Land nach den zur Zeit geltenden 
Bestimmungen einen Anspruch hat.

Sechster Teil
Übergangs- und Durchführungsvorschriften

§ 34
Endgültige Festsetzung des Solidarbeitrages

und des auszugleichenden Solidarbeitrages nach dem 
Solidarbeitraggesetz 2005

(1) Der endgültige Solidarbeitrag des Landes Nord-
rhein-Westfalen und der anteilige kommunale Beitrag 
für das Haushaltsjahr 2005 wird nach den Ergebnissen 
der Haushaltsrechnung des Landes für das Haushalts-
jahr 2005 ermittelt.

(2) Der endgültige zwischen den Gemeinden auszu-
gleichende Solidarbeitrag  für das Haushaltsjahr 2005 
ergibt sich nach der Haushaltsrechnung des Landes für 
das Haushaltsjahr 2005 aus der tatsächlich von den Ge-
meinden für das Haushaltsjahr 2005 erbrachten erhöh-
ten Gewerbesteuerumlage und der danach vorzuneh-
menden Schlüsselmassenveränderung gemäß dem im Ge-
meindefinanzierungsgesetz 2005 festgelegten Anteilsver-
hältnis zwischen Gemeindeschlüsselmasse und sonstigen 
Zuweisungen aus dem Steuerverbund.

(3) Entsprechend den Berechnungsvorschriften der 
§§ 4 bis 6 Solidarbeitraggesetz 2004/2005 in der Fassung 
des Nachtrags vom 15. Dezember 2005 (GV. NRW. 
S. 936) wird eine Neuberechnung des Anteils am auszu-
gleichenden Solidarbeitrag und der Anrechnungs- und 
Ausgleichsbeträge für jede einzelne Gemeinde vorge-
nommen. Dabei wird die von jeder Gemeinde für das 
Jahr 2005 tatsächlich erbrachte erhöhte Gewerbesteu-
erumlage und die tatsächliche Veränderung der Schlüs-
selzuweisung aufgrund der Verbundmassenveränderung 
im Steuerverbund 2005 zugrunde gelegt.

Weicht das Ergebnis der Neuberechnung von der vorläu-
figen Berechnung für 2005 ab, werden die Abweichungen 
durch Nachzahlungen oder Erstattungen ausgeglichen. 
Nachzahlungen und Erstattungen gleichen sich aus.
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(4) Der Ausgleichsbetrag nach Absatz 3 ist im Haus-
haltsjahr 2007 bei den Umlagegrundlagen nach den 
§§ 25 bis 27 zu berücksichtigen.

(5) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
ermitteln die endgültigen Beträge nach Absatz 1 und 2 
sowie die endgültigen Ausgleichsbeträge nach Absatz 3 
und setzen sie fest.

(6) Bei der Ermittlung, Festsetzung, Auszahlung bzw. 
Verrechnung der endgültigen Ausgleichsbeträge ist ana-
log der Regelungen in § 29 zu verfahren.

§ 35
Durchführungsvorschriften

Soweit in den vorstehenden Bestimmungen keine be-
sondere Regelung getroffen ist, erlassen das Innenminis-
terium und das Finanzministerium die zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvor-
schriften.

§ 36
In-Kraft-Treten und Geltungsdauer

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in 
Kraft und gilt bis zur Verkündung eines neuen Gemein-
definanzierungsgesetzes.

Düsseldorf, den 30. Januar 2007

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

 Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f
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EUR
Gemeinschaftssteuern (§ 4 Abs. 1 GFG)
* Lohnsteuer 12.202.268.000 
* veranlagte Einkommensteuer 1.624.116.000 
* nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.808.379.000 
* Körperschaftsteuer 2.423.161.000 
* Umsatzsteuer 8.137.193.000 
* Einfuhrumsatzsteuer 3.450.427.000 
* Zinsabschlag 836.016.000 
Summe Gemeinschaftssteuern 30.481.560.000 
Bereinigung der Gemeinschaftssteuern (§ 4 Abs. 2 GFG)
* Länderfinanzausgleich - 340.530.000 
* Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich - 467.383.000 
* Kommunaler Entlastungsausgleich Ost  + 220.000.000 
Summe Bereinigungen - 587.913.000 
Verbundgrundlagen insgesamt 29.893.647.000 
Verbundsatz in Prozent (§ 4 Abs. 1 GFG) 23,0 
Verbundbetrag (§ 4 Abs. 1 und 2 GFG) 6.875.539.000 
Abrechnungen, Befrachtungen
* Abrechnung Steuerverbund 2005 § 4 Abs. 3 GFG + 10.510.000 
* Befrachtungsvolumen § 4 Abs. 4 GFG - 166.200.000 
Summe Kreditierungen, Abrechnungen, Befrachtungen - 155.690.000 
Verbundbetrag (§ 4 GFG Abs. 1 bis 4 GFG) 6.719.849.000 
Vorwegabzüge (§ 5 GFG)
* Tantiemen - 2.800.000 
Summe Vorwegabzüge - 2.800.000 
Verteilbarer Verbundbetrag 2007 (§ 4 Abs. 5 GFG) 6.717.049.000 

Steuerverbund 2007

Anlage 1 zu § 4 Abs. 5 GFG 2007
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Anlage 2 zu § 10 Abs. 3 GFG 2007

  
Hauptansatzstaffel

Staffelklasse Hauptansatz
(Einwohner) %

 25 000 100,0
 37 500 103,0
 52 500 106,0
 70 500 109,0
 90 500 112,0
113 500 115,0
139 000 118,0
167 000 121,0
197 500 124,0
230 500 127,0
266 000 130,0
304 500 133,0
345 000 136,0
388 500 139,0
434 500 142,0
482 500 145,0
533 500 148,0
587 000 151,0
634 000 154,0

Für Gemeinden mit mehr als 634 000 Einwohnern be-
trägt der Ansatz 157,0 vom Hundert.

Anlage 3 zu § 10 Abs. 4 GFG 2007

Schüleransatzstaffel

Schüler der mit

Grundschulen  96 vom Hundert, 
Hauptschulen 119 vom Hundert, 
Realschulen  88 vom Hundert, 
Gymnasien  96 vom Hundert, 
Gesamtschulen 146 vom Hundert, 
Berufskollegs  54 vom Hundert,
Förderschulen 346 vom Hundert. 

Anlage 4 zu § 21 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2007

Gemeinden Betrag EUR 

Aachen 112.683
Bad Berleburg 236.138
Bad Driburg 522.774
Bad Laasphe 96.571
Bad Lippspringe 217.105
Bad Münstereifel 84.512
Bad Oeynhausen 508.377
Bad Salzuflen 336.178
Bad Sassendorf 412.314
Bad Wünnenberg 84.512
Brakel 28.171
Brilon 56.342
Detmold 56.342
Erwitte 150.807
Eslohe 60.954
Freudenberg 28.171
Heimbach 28.171
Horn-Bad Meinberg 358.439

Gemeinden Betrag EUR 

Höxter 28.171
Kirchhundem 28.171
Lage 28.171
Lennestadt 28.171
Lippstadt 112.683
Marienmünster 28.171
Monschau 70.542
Nieheim 90.077
Nümbrecht 112.388
Olsberg 93.045
Petershagen 28.171
Porta Westfalica 56.342
Preußisch Oldendorf 30.488
Reichshof 84.512
Rödinghausen 28.171
Schieder-Schwalenberg 56.342
Schleiden 56.342
Schmallenberg 437.446
Sundern 28.171
Tecklenburg 108.114
Vlotho 42.419
Warburg 28.171
Willebadessen 28.171
Winterberg 623.989 

Summe 5.635.000

Anlage 5 zu § 21 Abs. 2 Nr. 2 GFG 2007

Gemeinden Betrag EUR 

Barntrup 22.283
Blomberg 22.854
Dörentrup 36.309
Engelskirchen 64.310
Hellenthal 125.569
Jüchen 71.383
Jülich 2.566
Kall 12.088
Königswinter 142.733
Lemgo 3.109
Leopoldshöhe 50.148
Lohmar 69.653
Mechernich 366.427
Monschau 49.343
Much 29.334
Neunkirchen-Seelscheid 125.763
Nümbrecht 134.577
Schleiden 117.106
Simmerath 126.229
Waldbröl 51.599
Windeck 136.792
Zülpich 32.346 

Summe 1.792.521
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Anlage 6 zu § 21 Abs. 2 Nr. 3 GFG 2007

Gemeinden Betrag EUR 

Bad Lippspringe, Stadt 128.100
Gangelt 259.707
Geilenkirchen, Stadt 338.857
Gütersloh, Stadt 851.568
Harsewinkel, Stadt 128.100
Herford, Stadt 128.100
Kalkar, Stadt 128.100
Lotte 219.854
Mönchengladbach, krfr. Stadt 128.100
Niederkrüchten 297.706
Paderborn, Stadt 1.172.430
Selfkant 237.278
Wegberg, Stadt 128.100 

Summe 4.146.000

Anlage 7 zu § 29 Abs. 3 GFG 2007

Anteile und Auszahlungstermine der Zuweisungen 
nach § 29 Abs. 3 im Haushaltsjahr 2007

Beschreibung Auszahlungstermin

ein Achtel der Zuweisungen
nach § 29 Abs. 3 GFG 30. Januar

ein Viertel der Zuweisungen 
nach § 29 Abs. 3 GFG 29. März

ein Viertel der Zuweisungen
nach § 29 Abs. 3 GFG
einschließlich Verrechnung 
hälftiger Ausgleichsbeträge 
nach § 34 GFG 28. Juni

ein Viertel der Zuweisungen 
nach § 29 Abs. 3 GFG 27. September

ein Achtel der Zuweisungen
nach § 29 Abs. 3 GFG
einschließlich Verrechnung 
hälftiger Ausgleichsbeträge 
nach § 34 GFG 21. Dezember

– GV. NRW. 2007 S. 34

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans

des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2007

(Haushaltsgesetz 2007)
Vom 30. Januar 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans

des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2007

(Haushaltsgesetz 2007)

Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushalts-
plan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haus-
haltsjahr 2007 wird in Einnahme und Ausgabe auf 
49 619 522 100 Euro festgestellt.

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung 
der Ausgaben des Haushaltsplans 2007 Kreditmittel bis 
zum Höchstbetrag von 3 408 000 000 Euro aufzunehmen. 
Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassen-
lage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den 
gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(2) Umfang der Kreditermächtigung

Der Kreditermächtigung nach Absatz 1 wachsen die Be-
träge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2007 fällig wer-
denden Krediten zu, deren Höhe sich aus Nummer 4.2 
der Finanzierungsübersicht ergibt. Außerdem darf das 
Finanzministerium über die Ermächtigung nach Ab-
satz 1 hinaus Kredite aufnehmen

1.   zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darle-
hen und

2.   zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 
2006 aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im 
Haushaltsjahr 2007 fällig werden,

soweit diese über die in der Finanzierungsübersicht aus-
gewiesenen Beträge hinausgehen.

(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen 
Fällen

Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich fer-
ner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte

Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann das Finanzmi-
nisterium auch ergänzende Vereinbarungen treffen, die 
der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Er-
zielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken 
bei neuen Krediten und bestehenden Schulden dienen. 
Das Vertragsvolumen für das laufende Haushaltsjahr 
darf die Summe von 2 000 000 000 Euro nicht überschrei-
ten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht angerech-
net, die Zins- oder Währungsrisiken verringern oder 
ganz ausschließen.
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§ 3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des 

Wachstums der Wirtschaft

Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Ausgaben 
nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Gesetz zur För-
derung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch 
Artikel 135 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407, 2422), über den im § 2 dieses Gesetzes 
festgesetzten Höchstbetrag hinaus weitere Kreditmittel 
mit einem Erlös bis zum Höchstbetrag von 255 000 000 
Euro aufzunehmen oder entsprechende Einnahmereste 
zu bilden. Das Finanzministerium kann ferner zulassen, 
dass Ausgaben nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 
dieses Gesetzes, die bis zum Schluss eines Haushalts-
jahres nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf 
das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

§ 4
Kassenverstärkungskredite

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Kassenver-
stärkungskredite bis zur Höhe von 8 vom Hundert des in 
§ 1 festgestellten Betrages aufzunehmen.

§ 5
Ermächtigung zur Veräußerung

(1) Materialprüfungsamt

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzminis-
teriums das Materialprüfungsamt – Nordrhein-West-
falen – auch einschließlich des seinem Betrieb dienenden 
Grundvermögens – zu veräußern. Die Ermächtigung um-
fasst auch die Ausgliederung gemäß § 168 Umwand-
lungsgesetz. Für den Fall einer Rückkehr der Beschäf-
tigten in den Landesdienst nach einem Arbeitsplatzver-
lust infolge Insolvenz oder Betriebsschließung – auch bei 
nachgelagerter Veräußerung des aus dem Materialprü-
fungsamt entstandenen Betriebes oder Betriebsteils an 
Dritte – oder bei erheblicher räumlicher Verlagerung des 
Betriebes wird das Finanzministerium ermächtigt, die 
Beschäftigten über die Personalagentur in alle Ge-
schäftsbereiche des Landes auf freie und besetzbare 
Planstellen und Stellen zu vermitteln oder auf im Voll-
zug einzurichtende Leerstellen zu übernehmen.

(2) Kurklinik Eggeland

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
und der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen werden ermächtigt, mit Zustimmung 
des Finanzministeriums die Kurklinik Eggeland – auch 
einschließlich des ihrem Betrieb dienenden Grundver-
mögens – zu einem nach dem Ertragswertverfahren er-
mittelten Wert unter Berücksichtigung der vom Erwer-
ber zu übernehmenden Lasten zu veräußern.

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und 

Verpflichtungsermächtigungen

§ 6
Planstellen/Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und Stellen für 
 beamtete Hilfskräfte

Planstellen und Stellen für beamtete Hilfskräfte sind 
verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind Stellen für ab-
geordnete Beamtinnen/Beamte ausgenommen. Im Üb-
rigen können bis zu 10 vom Hundert der im Haushalts-
plan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungsgruppe 
in Planstellen der nächsthöheren Wertigkeit derselben 
Laufbahngruppe umgewandelt werden, soweit andere 
rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen.

(2) Verbindlichkeit von Stellen

Stellen für Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter wer-
den in den Erläuterungen abweichend von § 17 Abs. 6 
Landeshaushaltsordnung in Gruppen ausgewiesen. Die 

in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 429 aus-
gewiesenen Stellen für Angestellte und Arbeiterinnen/
Arbeiter sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich. 

(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Be-
reichen

Die Stellen für Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter 
der Landesbetriebe, Sondervermögen, Fachbereiche Me-
dizin, Universitätsklinika sowie in Globalhaushalten 
sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich. Eine 
Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht im Haus-
haltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungsbetrages 
oder Absenkung des Abführungsbetrages gegenüber dem 
im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag führt.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen/Stellen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zu-
sätzliche Planstellen/Stellen mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit die Mittel 
in voller Höhe von Dritten zur Verfügung gestellt wer-
den. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die Kostener-
stattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung des Fi-
nanzministeriums und des Haushalts- und Finanzaus-
schusses des Landtags können zusätzliche Stellen für 
beamtete Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiterinnen/Ar-
beiter eingerichtet werden.

(5) Leerstellen

Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermäch-
tigt, Leerstellen einzurichten, soweit Beschäftigte
1. ohne Dienstbezüge beurlaubt,
2.  zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeord-

net oder
3. im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt werden.

Leerstellen im Sinne von Satz 1 Nr. 3 dürfen nur mit 
Einwilligung des Finanzministeriums eingerichtet wer-
den.

(6) Einstellungszusagen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können 
Ein stellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjähri-
gen Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstel-
len erteilt werden.

(7) Umsetzungen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können in be-
gründeten Einzelfällen abweichend von § 50 Abs. 2 Lan-
deshaushaltsordnung Planstellen, Stellen und Mittel von 
einer Verwaltung in eine andere umgesetzt werden.

(8) Stellenführung

Planstellen und Stellen können für Zeiträume, in denen 
Stelleninhaberinnen oder Stelleninhabern vorüberge-
hend keine oder keine vollen Bezüge zu gewähren sind, 
im Umfang der nicht in Anspruch genommenen Planstel-
len- oder Stellenanteile für die Beschäftigung von beam-
teten Hilfskräften und Aushilfskräften in Anspruch ge-
nommen werden. Abweichend von § 17 Abs. 5 Satz 4 
Landeshaushaltsordnung können Landesbedienstete auf 
mehreren Planstellen geführt werden.

(9) Schulformübergreifende Inanspruchnahme von 
Planstellen

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung können in den 
Kapiteln 05 300 bis 05 410 mit Einwilligung des Finanz-
ministeriums Planstellen der jeweiligen Eingangsämter 
schulformübergreifend in Anspruch genommen und auch 
in Planstellen der Eingangsämter der nächsthöheren 
Laufbahngruppe umgewandelt werden.

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 200 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 
Abs. 2 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch zu verwenden. 
Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des 
Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustim-
mung des Finanzministeriums in diesem Umfang Plan-
stellen und Stellen in den im Geschäftsbereich des In-
nenministeriums zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt 
und gegebenenfalls umgewandelt. Die 200 Planstellen 
und Stellen teilen sich wie folgt auf die Ressorts auf:
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Staatskanzlei:  1

Innenministerium:  40

Justizministerium:  20

Ministerium für Schule und Weiterbildung:  80

Ministerium für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie:  30

Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie:  1

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz:  3

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:  1

Finanzministerium:  19

Ministerium für Bauen und Verkehr:  4

Ministerium für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration:  1.

(11) Ermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, haushaltsrecht-
liche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung 
an das Tarifvertragsrecht, an das Besoldungsrecht oder 
an andere den Personalhaushalt betreffende gesetzliche 
Bestimmungen ergeben, insbesondere Stellenpläne und 
Stellenübersichten zu ergänzen sowie Planstellen und 
Stellen umzuwandeln und Ausgaben zu sperren.

(12) Berichtspflicht

Die Landesregierung unterrichtet den Landtag einzel-
planweise über den Stand und die Ergebnisse der An-
wendung der Absätze 4 und 5 zu den Stichtagen 30. Juni 
und 30. September 2007.

§ 7
Personalausgaben

(1) Deckungsfähigkeiten

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 429 sind inner-
halb der einzelnen Kapitel einschließlich der Titelgrup-
pen und – mit Einwilligung des Finanzministeriums – 
auch kapitelübergreifend innerhalb des Einzelplans ge-
genseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 441 
und 446 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig 
 deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 412 und 443, 
der Obergruppe 45, der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppen 529 und 531) und der Obergruppe 81 dürfen bis 
zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der Gruppen 
422, 427 und 429 innerhalb desselben Kapitels über-
schritten werden.

(2) Übertragbarkeit

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 429 sind 
übertragbar. In Höhe von 75 vom Hundert der Minder-
ausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besol-
dungs- und Tariferhöhungen können Ausgabereste ge-
bildet werden. Sie sind abweichend von § 45 Abs. 2 Lan-
deshaushaltsordnung zeitlich unbeschränkt verfügbar.

(3) Verstärkungen

In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus

1.   Zuschüssen für die berufliche Eingliederung schwer-
behinderter Menschen,

2.   Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Ar-
beitsbeschaffung und

3.   Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen des 
PHARE Twinning-Programms 

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 429 
zu.

(4) Berichtspflicht

Die Landesregierung unterrichtet den Landtag einzel-
planweise über den Stand und die Ergebnisse der Anwen-
dung der Absätze 1 bis 3 zu den Stichtagen 30. Juni und 
30. September 2007.

§ 8
Stellenbesetzungssperre

Die Besetzung der Planstellen und Stellen, die am 
1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe 
des Haushaltsjahres frei werden, mit anderen als unbe-
fristet beschäftigten Landesbediensteten ist unzulässig. 
Abweichend hiervon können besetzt werden:
Planstellen und Stellen, die mit schwerbehinderten Men-
schen besetzt werden,
Planstellen und Stellen, die für Personen mit einer Befä-
higung für Lehrerlaufbahnen vorgesehen sind,
Stellen für Anwärterinnen/Anwärter und Auszubildende 
sowie Referendarinnen/Referendare,
C 2-, C 3- und C 4- sowie W 1-, W 2- und W 3-Planstel-
len sowie alle sonstigen Planstellen und Stellen in den 
Hochschulen im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie,
Planstellen und Stellen für beamtete Hilfskräfte, die in 
den anwärtergespeisten Bereichen mit geprüften Beam-
tenanwärterinnen/Beamtenanwärtern nach Ableistung 
des Vorbereitungsdienstes besetzt werden,
Planstellen und Stellen, die mit dem zweiten Nachtrag 
zu dem Haushaltsplan 2005 oder mit dem Haushaltsplan 
2006 neu eingerichtet worden sind, und
Planstellen und Stellen in den Bereichen, für die ver-
bindliche Verpflichtungen der Ressorts gegenüber der 
Personalagentur bestehen, die sowohl den kw-Stellenab-
bau als auch ein Kontingent zur Aufnahme von Personal 
aus kw-behafteten Bereichen beinhalten. 

Das Finanzministerium kann für Einzelfälle oder für 
einzelne Bereiche weitere Ausnahmen zulassen. Die Be-
fugnis zur Erteilung von weiteren Ausnahmen obliegt 
für den Geschäftsbereich des Landtags der Präsidentin 
des Landtags und für den Geschäftsbereich des Landes-
rechnungshofs der Präsidentin des Landesrechnungs-
hofs.

§ 9
kw-Vermerke

(1) Gruppenbezogene Realisierung von kw-Vermerken

Abweichend von der in den jeweiligen Kapiteln der 
Haushaltspläne vorgenommenen Spezifizierung der kw-
Vermerke ist ein kw-Vermerk auch dann zu realisieren, 
wenn eine andere Stelle derselben Laufbahngruppe oder 
der vergleichbaren Stellen für Angestellte und Arbeite-
rinnen/Arbeiter frei wird.

(2) Ausnahmen von der Realisierung von kw-Ver-
merken

Von der Realisierung von kw-Vermerken, die aufgrund 
der Stellenkürzung in Höhe von 1,5 vom Hundert ausge-
bracht wurden, sind Planstellen und Stellen ausgenom-
men, die mit dem zweiten Nachtrag zu dem Haushalts-
plan 2005 oder mit dem Haushaltsplan 2006 neu einge-
richtet worden sind. Das Finanzministerium kann wei-
tere Ausnahmen von der Pflicht zur Realisierung von 
kw-Vermerken zulassen.

(3) Beteiligung der Personalagentur

Vor jeder Inanspruchnahme einer besetzbaren Planstelle 
oder Stelle ist, mit Ausnahme der Fälle des § 8 Sätze 3 
bis 5, durch die Personalagentur zu prüfen, ob diese 
Planstelle oder Stelle mit einer Stelleninhaberin/einem 
Stelleninhaber einer mit kw-Vermerken belasteten Ver-
waltung besetzt werden kann. Bei Vorliegen der 
Voraussetzun gen ist dieser/diesem Beschäftigten die 
Stelle zu übertragen.

§ 10
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von 
Sachausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

(1) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind innerhalb 
der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausgaben aller 
Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der 
sächlichen Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungs-
fähig.
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(2) Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusam-
menhang mit der Einrichtung von Zusatzjobs im Sinne 
von § 16 Abs. 3 Satz 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch 
fließen den Ausgaben bei Titeln der Gruppe 681 zu (§ 17 
Abs. 3 Landeshaushaltsordnung). Die Ausgaben dürfen 
vor Eingang der aufkommenden Einnahmen geleistet 
werden, wenn die Förderzusage der Bundesagentur für 
Arbeit vorliegt.

§ 11
Umsetzung von Ausgaben 

und Verpflichtungsermächtigungen

(1) Strukturhilfegesetz

Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förde-
rung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte 
nicht realisiert werden, kann das Finanzministerium 
aufgrund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezember 
1988 (BGBl. I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen für andere förderungsfähige 
Zwecke umsetzen. Gemäß § 38 Abs. 1 Landeshaushalts-
ordnung wird zugelassen, dass Bewilligungen für Struk-
turhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in künftigen Haus-
haltsjahren aus den übertragenen Ausgaberesten ausge-
sprochen werden.

(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien

Das Finanzministerium wird für den Fall der Deckung 
des Raumbedarfs des Landes durch Erwerbsmaßnahmen 
von Bauträgern oder sonstigen Investoren, durch Immo-
bilienleasing oder durch Mietkauf ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für 
Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Teilbeträge) 
in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 veranschlagt 
sind, zu einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 
518 – bei Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 
06 Titel 685 10 – oder 821 im selben Kapitel umzusetzen. 
Dasselbe gilt für eine Umsetzung der bei Kapitel 20 020 
Titel 821 70 veranschlagten Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan 
ausgebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 
für Generalübernehmer-/Generalunternehmermaßnah-
men oder der Gruppe 518 – bei Globalhaushalten im Be-
reich des Einzelplans 06 Titel 685 10 – oder 821 für die in 
Satz 1 genannten Erwerbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen

Das Finanzministerium wird zur Realisierung neuer 
Miet- und Baumaßnahmen zwecks Deckung des Raum-
bedarfs des Landes ermächtigt, die bei Kapitel 20 020 Ti-
tel 799 75 veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan aus-
gebrachten oder dort von ihm noch einzurichtenden Titel 
der Gruppe 518 – bei Globalhaushalten im Bereich des 
Einzelplans 06 Titel 685 10 –, der Hauptgruppe 7 oder 
der Gruppe 891 umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme 
der nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungsermächti-
gungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Ge-
samtvolumens Abweichungen von den ursprünglich vor-
gesehenen Fälligkeiten zulässig. 

(4) Public Private Partnerships

Das Finanzministerium wird zur Durchführung von 
Public Private Partnerships (PPP-Projekten) ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen zu einem von ihm 
einzurichtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben 
Kapitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach 
Satz 1 umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig.

(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.
BANK

Das Finanzministerium wird zur Übertragung der fi-
nanziellen Abwicklung bzw. Durchführung von Förder-
programmen auf die NRW.BANK ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzu-
richtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan umzu-

setzen. Verpflichtungsermächtigungen können darüber 
hinaus auch aus dem Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 
546 05 in die Einzelpläne umgesetzt werden.

§ 12
Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus 
den von den Hauptfürsorgestellen für die Einrichtung 
behindertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

Abschnitt 4

Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungs-
regelungen für den Haushaltsplan

§ 13
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 
5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme 
der Einwilligung des Finanzministeriums.

§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 

Verpflichtungsermächtigungen

Der gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 Landeshaushaltsordnung 
zu bestimmende Betrag wird auf 5 000 000 Euro festge-
setzt, für Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 
Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Satz 2 Lan-
deshaushaltsordnung als Jahresbetrag im Sinne von § 16 
Landeshaushaltsordnung. Für Verpflichtungsermächti-
gungen ist maßgeblich, dass der jeweilige voraussichtlich 
kassenwirksame Jahresbetrag in keinem Jahr den Betrag 
von 5 000 000 Euro überschreitet.

§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung 

von Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen

Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeut-
schen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des 
Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind aufgrund 
der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regierungsabkom-
men dem Bund unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

(2) Software

Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 Landeshaushaltsordnung 
wird zugelassen, dass vom Land entwickelte oder in des-
sen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwenderpro-
gramme (Software) unentgeltlich an juristische Personen 
des öffentlichen Rechts abgegeben werden, soweit Ge-
genseitigkeit besteht. Vertragliche Sondervereinba-
rungen im Rahmen einer Verbundentwicklung bleiben 
hiervon unberührt.

§ 16 
Weiterbildungsgesetz

(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden

Gemäß § 13 Abs. 3 Weiterbildungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. April 2000 (GV. NRW. 
S. 390), zuletzt geändert durch § 129 Nr. 4 Schulgesetz 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), werden 
folgende Durchschnittsbeträge festgesetzt:

1.   für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuf-
lich besetzte Stelle 51 130 Euro,

2.   für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen 
zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 
der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbil-
dung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575), ge-
ändert durch Artikel 108 des Gesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 274), hauptamtlich oder hauptbe-
ruflich durchgeführte Unterrichtsstunde 66,50 Euro 
und nebenamtlich bzw. nebenberuflich durchgeführte 
Unterrichtsstunde 23 Euro,
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3.   für eine sonstige im Pflichtangebot durchgeführte 
Unterrichtsstunde 19,20 Euro.

(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2 Weiterbildungsgesetz wird der 
Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag auf 16,90 
Euro festgesetzt.

(3) Zusammenfassung von Höchstförderbeträgen

Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperati-
onen von Einrichtungen werden die jeweiligen Höchst-
förderbeträge zusammengefasst.

(4) Konsolidierungsbeitrag

Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Abs. 4 Weiterbil-
dungsgesetz im Jahr 1999 der Volkshochschule gezahlten 
Landesmittel bzw. des gemäß § 16 Abs. 5 Weiterbil-
dungsgesetz für die Einrichtung möglichen Höchstför-
derbetrags umfasst den gemäß § 12 Abs. 3 Haushaltsge-
setz 2002 vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 876) 
möglichen Höchstförderbetrag. Die gemäß § 13 Weiter-
bildungsgesetz zu zahlende Zuweisung und der gemäß 
§ 16 Abs. 5 Weiterbildungsgesetz maßgebliche Höchst-
förderbetrag werden um einen Konsolidierungsbeitrag 
von 28 vom Hundert reduziert. Abweichend von Satz 2 
beträgt der Konsolidierungsbeitrag für Einrichtungen 
der Weiterbildung, die am 31. Dezember 2006 nach ihrer 
Bezeichnung dem Bereich der Eltern- und Familienbil-
dung angehören und im Haushaltsjahr 2006 zumindest 
zu drei Vierteln ihres Lehrprogramms in diesem Bereich 
tätig sind, 20 vom Hundert.

§ 17
Landesschuldbuch

Das Gesetz über die Errichtung eines Landesschuld-
buches für Nordrhein-Westfalen vom 5. November 1948 
(GV. NRW. S. 301) findet mit der Maßgabe Anwendung, 
dass lediglich Buchschulden in das Landesschuldbuch 
einzutragen sind.

Abschnitt 5

Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 
Haftungsfreistellungen

§ 18
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften 
für Kredite an die Wirtschaft und die freien Berufe so-
wie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 900 000 000 
Euro zu übernehmen.

(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses des Landtags

Zur Übernahme von Bürgschaften aufgrund der Er-
mächtigung in Absatz 1 bedarf es der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt 
für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und 
Forstwirtschaft, RdErl. d. Finanzministers vom 11. Au-
gust 1988 (MBl. NRW. S. 1314), zuletzt geändert durch 
RdErl. d. Finanzministeriums vom 16. Januar 2002 (MBl. 
NRW. S. 335), als allgemein erteilt. Der Haushalts- und 
Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, wenn 
die Ablehnung eines Bürgschaftsantrags von über 
2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften

Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf inner-
halb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Das Finanzministe-
rium kann davon Ausnahmen zulassen, insbesondere zur 
Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stützung gewerb-
licher Unternehmen in strukturschwachen Gebieten. Der 
Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist darü-
ber unverzüglich zu unterrichten.

§ 19
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zusam-
menhang mit der Finanzierung von Unternehmen, an de-
nen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, 
und mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittel-
baren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land 
verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher 
sein als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale 
Anteil der Beteiligung.

§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien und 

sonstige Gewährleistungen

(1) Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium Rückbürgschaften zugunsten der Bürgschafts-
bank für Sozialwirtschaft GmbH, Köln, bis zu 5 000 000 
Euro zu übernehmen.

(2) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Gewährleis-
tungen und Rückbürgschaften zugunsten der Bürg-
schaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kreditgaran-
tiegemeinschaft –, Neuss, bis zu 100 000 000 Euro zu 
übernehmen.

(3) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften 
zugunsten der NRW.BANK gemäß § 11 Abs. 2 Woh-
nungsbauförderungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. November 2003 (GV. NRW. 2004 
S. 212), geändert durch Artikel 2 Nr. 6 des Gesetzes vom 
23. Mai 2006 (GV. NRW. S. 197), für Darlehen zur Woh-
nungsbauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, zur 
Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Wohnungsbau 
und zur Gründung von Wohnungsbaugenossenschaften 
Bürgschaften bis zur Höhe von 230 000 000 Euro zu über-
nehmen.

(4) NRW.BANK; WestLB AG

Das Finanzministerium wird ermächtigt, gegenüber der 
NRW.BANK den Wert der Beteiligung der NRW.BANK 
an der WestLB AG, Düsseldorf und Münster, bis zu einer 
Höhe von 2 487 321 300 Euro zu garantieren.

(5) Bürgschaften zur Ansiedlung von Industrieunter-
nehmen

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium zur Sicherstellung der Finanzierung von 
Grundstücksankäufen, die der Ansiedlung von Industri-
eunternehmen mit großflächigem Bedarf an Betriebs-
grundstücken dienen, Bürgschaften bis zu einer Höhe 
von 25 000 000 Euro zu übernehmen.

§ 21
Gewährleistungen

(1) INTERREG III C

Der Ministerpräsident wird ermächtigt, sich im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium im Rahmen von 
Vereinbarungen zum EU-Programm INTERREG III C zu 
verpflichten, für die Jahre 2004 bis 2007 Gewährleistun-
gen für die im Rahmen dieses Förderbereichs als Pro-
jektträger agierende Projekt Ruhr GmbH, Essen, bis zu 
einem Betrag von 100 000 Euro zu übernehmen.

(2) EU-Programm „Europäische territoriale Zusam-
menarbeit“

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium im Rahmen einer Vereinbarung zum 
NL-NRW/NdS-EU-Programm „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ zu verpflichten, für die Jahre 2007 bis 
2015 Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommission 
bis zu einem Betrag von 20 000 000 Euro zu über -
nehmen.
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(3) Atomrechtliche Deckungsvorsorge

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Gewährleis-
tungsverpflichtungen des Landes nach § 14 Abs. 2 Atom-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 
161 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407), sowie nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 bis 6 
Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung vom 25. 
Januar 1977 (BGBl. I S. 220), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I 
S. 2365, 2405, ber. 2976),

zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, 
und zugunsten der Arbeitsgemeinschaft Versuchs-Reak-
tor (AVR) GmbH, Jülich, zu übernehmen. Diese Gewähr-
leistungsverpflichtungen sind gegenüber der For-
schungszentrum Jülich GmbH auf bis zu 10 vom Hun-
dert des zur Erfüllung der Deckungsvorsorge festgesetz-
ten Betrages, höchstens bis zu 201 000 000 Euro und ge-
genüber der AVR GmbH auf bis zu 30 vom Hundert des 
zur Erfüllung der Deckungsvorsorge festgesetzten Be-
trages, höchstens jedoch bis 2 708 700 Euro begrenzt,

zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Abs. 2 
Hochschulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 
S. 474) bis höchstens zu einem Betrag von insgesamt 
120 000 000 Euro zu übernehmen.

§ 22
Garantien

(1) Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident wird ermächtigt,

1.   Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen 
aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stif-
tung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düssel-
dorf, bis zur Höhe von insgesamt 77 000 000 Euro und

2.   Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprü-
chen aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstel-
lungsstücken von privaten und öffentlichen Leihge-
bern aus dem In- und Ausland bei der Stiftung 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe 
von insgesamt 700 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2) Kunstakademie Düsseldorf; Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt

Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie wird ermächtigt,

1.   Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprü-
chen aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstel-
lungsstücken von privaten und öffentlichen Leihge-
bern aus dem In- und Ausland bei der Akademie-Ga-
lerie der Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe von 
insgesamt 10 000 000 Euro zu übernehmen und

2.   mit Zustimmung des Finanzministeriums gegenüber 
der Bundesrepublik Deutschland eine Rückgarantie 
entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes an 
den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt e.V., Köln, höchstens bis 500 000 Eu-
ro, zu übernehmen, durch die der Bund bei Inan-
spruchnahme aus Schadensereignissen im Zusam-
menhang mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen 
Raketenbasis des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt im Ausland anteilig entlastet wird.

(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen

Das Finanzministerium wird ermächtigt,

1.   im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer 
Unternehmen Garantien bis zu 50 000 000 Euro für 
die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu über-
nehmen. Diese Garantien können auch als Rück-
garantien gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-
Westfalen GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft –, 
Neuss, übernommen werden;

2.   im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 
neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürg-
schaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
bis zu 150 000 000 Euro zur Risikoentlastung von 

 Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen 
Kapitalsammelstellen zu übernehmen.

§ 23
Haftungsfreistellungen für Existenzgründungshilfen

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Interesse 
der Existenzgründung und Existenzfestigung von klei-
nen und mittleren Unternehmen sowie im Interesse von 
örtlichen Beschäftigungsinitiativen und Selbsthilfegrup-
pen Haftungsfreistellungen bis zu einer Gesamthöhe von 
200 000 000 Euro zugunsten der NRW.BANK zur Haf-
tungsentlastung von Kreditinstituten für die Hergabe 
von Krediten zu übernehmen.

Abschnitt 6

Weitere Ermächtigungen

§ 24
Weitere Ermächtigungen

(1) Finanzhilfen für die deutsche Steinkohle

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium und mit der Zustimmung des Haushalts- 
und Finanzausschusses sowie des Ausschusses für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie des Landtags

1.  im Rahmen der Finanzierung des Auslaufens des sub-
ventionierten deutschen Steinkohlenbergbaus einen 
Vertrag über die endgültige Regelung der Altlastenfi-
nanzierung zu schließen sowie

2.  auf der Grundlage einer bundesgesetzlichen Rege-
lung, eines hierauf basierenden Zuwendungsbeschei-
des des Bundes und der unter Nummer 1 genannten 
vertraglichen Regelung Verpflichtungen für das Land 
einzugehen, sich ab 2009 an den Kosten des Auslauf-
bergbaus zu beteiligen.

Bei wesentlichen Änderungen der nach Nummern 1 und 
2 eingegangenen Verpflichtungen für das Land sowie des 
darauf beruhenden Zuwendungsbescheides muss die Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses sowie 
des Ausschusses für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 
des Landtags eingeholt werden.

(2) Vertragsnaturschutz

Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, zur 
Förderung des Naturschutzes in Gebieten gemäß § 48 c 
Abs. 1 und 5 Landschaftsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), zu-
letzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 15. De-
zember 2005 (GV. NRW. 2006 S. 35), sowie in Wäldern 
entsprechend den der Europäischen Union gemeldeten 
fachlichen Zielen Verträge mit privaten oder kommu-
nalen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern im Haus-
haltsjahr 2007 abzuschließen. Die Verträge haben eine 
maximale Laufzeit von 20 Jahren und dürfen über die-
sen Zeitraum ein Haushaltsmittelvolumen von insgesamt 
25 000 000 Euro nicht überschreiten.

(3) Bergschäden

Das Finanzministerium wird ermächtigt, beim Erwerb 
von Grundstücken aus Haushaltsmitteln bei Kapitel 
14 500 Titel 821 10 die auf diesen Grundstücken ru-
henden Verpflichtungen zur Abdeckung von Bergschä-
den bis zur Höhe von 25 500 000 Euro zu übernehmen.

(4) Wohnungsbauförderung; Flughafen Essen/Mülheim

Das Ministerium für Bauen und Verkehr wird ermäch tigt,

1.   mit Einwilligung des Finanzministeriums gegenüber 
der Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-West-
falen – Anstalt der NRW.BANK – die Verpflichtung 
zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln einzugehen, 
soweit die für aufzunehmende Darlehen zu entricht-
enden Zinsaufwendungen die Zinserträge der Woh-
nungsbauförderungsanstalt übersteigen (negativer 
Zinssaldo – § 21 Abs. 4 Satz 1 Wohnungsbauförde-
rungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. November 2003 (GV. NRW. 2004 S. 212), geändert 
durch Artikel 2 Nr. 6 des Gesetzes vom 23. Mai 2006 
(GV. NRW. S. 197) und
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2.   im Einvernehmen mit dem Finanzministerium das 
Land Nordrhein-Westfalen zu verpflichten, bilanziel-
le Verluste bei der Flughafen Essen/Mülheim GmbH, 
Mülheim an der Ruhr, die sich aus der beabsichtigten 
Einstellung des motorisierten Flugbetriebs ergeben, 
seinem Gesellschaftsanteil entsprechend zu überneh-
men.

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25
Produkthaushalte

(1) Erprobung von Produkthaushalten

Die Landesregierung erprobt in von ihr zu bestim-
menden Bereichen Produkthaushalte auf der Basis einer 
Kosten- und Leistungsrechnung sowie einer Ergebnis-
Budgetierung.

(2) Gesamtausgabenbudgetierung

In den von der Landesregierung gemäß Absatz 1 be-
stimmten Bereichen sind die Ausgaben bei den Titeln der 
Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 
und 531 sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch 
zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfä-
hig. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dür-
fen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der 
Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden. Mehraus-
gaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet 
werden. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 
4 und 5 sind übertragbar. In der Höhe von 75 vom Hun-
dert der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähig-
keiten verbleibenden Minderausgaben dürfen Ausgabe-
reste bei den jeweiligen Titeln gebildet werden. Sie sind 
abweichend von § 45 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung 
zeitlich unbeschränkt verfügbar.

Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare 

juristische Personen des öffentlichen Rechts, Sonder-
vermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 

Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur De-
ckung der eigenfinanzierten Investitionen Kredite bis 
zur Höhe von 223 001 600 Euro aufzunehmen. Darüber 
hinaus wird das Finanzministerium ermächtigt, dem 
BLB NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die 
veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hinaus-
gehenden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt 
führen, und für Investitionsmaßnahmen, deren Abwick-
lung schneller als geplant verläuft, eine weitere Kredit-
aufnahme bis zur Höhe von 190 000 000 Euro zu gestat-
ten, soweit die Summe der Ausgaben für eigenfinanzierte 
Investitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgese-
henen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen

Abweichend von § 38 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung 
bedarf es zum Abschluss von Mietverträgen keiner Ver-
pflichtungsermächtigung, soweit die Summe der bei den 
Festtiteln 518 01 und 518 04 – bei Globalhaushalten im 
Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 – veranschlagten 
Ausgabemittel ausreicht, um die Verpflichtung zur Leis-
tung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzu-
decken. Weitergehende Ausnahmen bedürfen der Ein-
willigung des Finanzministeriums.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen

Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW an-
gemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Haus-
halt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für 
Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – 
herangezogen werden.

(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 
519 03

Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ein-
gesetzt werden.

(5) Verbesserung der Eigenkapitalausstattung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, den zwischen 
dem Land und dem BLB NRW bestehenden Darlehens-
vertrag vom 29. April 2002 durch einen neuen Darle-
hensvertrag zu ersetzen, der die bisherige Zins- und Til-
gungsregelung in ein Annuitätendarlehen umwandelt.

§ 27
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 

im Hochschulbereich

Abweichend von § 63 Abs. 3 und 4 Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände des 
Landes, die bisher den Medizinischen Einrichtungen der 
Hochschulen zugeordnet sind, unentgeltlich auf die in 
Anstalten des öffentlichen Rechts umgebildeten Klinika 
der Hochschulen übertragen oder diesen unentgeltlich 
zur Nutzung überlassen werden können.

Abschnitt 9
Besondere Regelungen für Zuwendungen und 

die fachbezogene Pauschale

§ 28
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zu-
wendungen im Sinne von § 23 Landeshaushaltsordnung 
zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht 
abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb 
der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind 
gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der 
Zuwendungsempfängerin/des Zuwendungsempfängers 
von der Bewilligungsbehörde gebilligt worden ist. Ab-
weichungen von Haushalts- und Wirtschaftsplänen, die 
vom Finanzministerium der Veranschlagung der Ausga-
be für die Zuwendung zugrunde gelegt worden sind, be-
dürfen vor Aufhebung der Sperre dessen Einwilligung.

(2) Besonderes Zuwendungsverfahren

Für Zuwendungsverfahren, auf die das Zehnte Buch So-
zialgesetzbuch anzuwenden ist, gelten die Regelungen 
der §§ 49 und 49a Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen entsprechend.

(3) Besserstellungsverbot

Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt 
werden, dass die Zuwendungsempfängerin/der Zuwen-
dungsempfänger ihre/seine Beschäftigten nicht besser 
stellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh-
mer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarif-
vertraglichen Regelung dürfen keine günstigeren Ar-
beitsbedingungen vereinbart werden als sie für Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgese-
hen sind. Entsprechendes gilt bei Zuwendungen zur Pro-
jektförderung, wenn die Gesamtausgaben der Zuwen-
dungsempfängerin/des Zuwendungsempfängers über-
wiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand be-
stritten werden. Das Finanzministerium kann bei Vorlie-
gen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen. Sind ver-
gleichbare Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des Landes 
nicht vorhanden, ist die Zustimmung des Finanzministe-
riums zum Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsver-
trages erforderlich. Dieser Absatz gilt nicht für die in 
Anstalten des öffentlichen Rechts umgewandelten Medi-
zinischen Einrichtungen der Hochschulen.

§ 29
Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale

Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kom-
munale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und 
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Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form 
zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale). Die 
Pauschalmittel werden insbesondere zur Erfüllung von 
Aufgaben in der Kinder- und Jugendpolitik gewährt.

(2) Regelung im Haushaltsplan

Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivier-
baren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich fest-
gelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
verteilt. § 41 Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale

Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemein-
deverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen aus-
gezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufga-
benbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den Ein-
satz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haushalts-
jahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestäti-
gung nach. Auf besondere Anforderung ist der Nachweis 
listenmäßig je Aufgabenbereich oder entsprechend der 
verbindlichen Gliederung des kommunalen Haushalts-
plans durch Auszug aus den betreffenden Abschnitten 
oder Unterabschnitten der Jahresrechnung zu führen.

(5) Rückzahlung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht 
verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel 
bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurück-
gezahlte Beträge sind mit 3 vom Hundert über dem Ba-
siszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rück-
zahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuer-
schutzsteuer gewährte Investitionspauschale ist abwei-
chend von Satz 1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel sind 
für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folge-
jahren zu verwenden.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale

Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale ge-
währt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderrege-
lungen außer Kraft.

(7) Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes

Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Gemein-
den und Gemeindeverbänden zu prüfen, ob die fachbe-
zogenen Pauschalen bestimmungsgemäß verwendet wur-
den. Leiten die Gemeinden oder Gemeindeverbände die 
fachbezogenen Pauschalen an Dritte weiter, so kann der 
Landesrechnungshof auch bei diesen prüfen, ob die Mit-
tel bestimmungsgemäß verwendet wurden.

§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Lotterie- 

und Wetteinnahmen

(1) Zweckgebundene Verausgabung von Lotterie- und 
Wetteinnahmen

Einnahmen aus der Losbrieflotterie mit sofortigem Ge-
winnentscheid und aus der Zusatzlotterie „Spiel 77“ 
werden für gemeinnützige Zwecke, Einnahmen aus 
Sportwetten (Oddset-Wetten) für Zwecke im Sinne von 
§ 4 Abs. 2 Sportwettengesetz vom 3. Mai 1955 (GV. 
NRW. S. 84), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 631), zweck-
gebunden verausgabt.

(2) Regelung im Haushaltsplan

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmentiteln 
sind die jeweils geförderten Zwecke, die Destinatäre so-
wie der Verteilungsschlüssel verbindlich festzulegen.

(3) Verweisung

Die Ausgaben können entsprechend § 29 Abs. 3, 4, 5 Satz 
4 und 5, 6 sowie 7 zur Verfügung gestellt werden.

(4) Eigenmittel 

Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigen-
mittel.

Abschnitt 10
Schlussvorschriften

§ 31
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 9 gelten nach Ablauf des 31. De-
zember 2007 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 
2008 weiter.

§ 32
In-Kraft-Treten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 30. Januar 2007

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Der Minister 
für Bauen und Verkehr

Oliver  W i t t k e

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t

Der Minister 
für Bundes- und Europaangelegenheiten

Michael  B r e u e r



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 2. Februar 200752

Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan

des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2007

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben
tungsermäch-

tigungen
2007 2006 2007 2007 2006

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR)

01 Landtag 1.567,0 1.567,0 92.806,4 490,0 95.044,5

02 Ministerpräsident 1.943,8 2.169,3 272.812,0 124.720,3 251.172,7

03 Innenministerium 265.250,1 177.720,4 4.279.341,7 385.587,0 4.086.296,8

04 Justizministerium 1.083.311,0 1.078.366,1 3.219.341,3 281.037,8 3.175.723,8

05 Ministerium für Schule und Weiterbildung 316.333,1 388.054,7 12.623.242,5 226.603,8 12.578.830,8

06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

455.630,8 478.838,0 5.175.577,6 414.076,3 5.149.218,1

08 Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie

229.624,6 198.908,9 978.925,2 273.721,0 1.033.329,0

10 Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

305.570,4 409.276,2 744.937,4 262.896,1 906.439,0

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1.606.176,7 1.265.796,1 3.113.305,4 374.116,3 2.870.348,2

12 Finanzministerium 778.934,9 807.420,0 1.770.009,7 124.006,0 1.759.929,3

13 Landesrechnungshof 271,0 325,7 36.167,8 100,0 36.433,8

14 Ministerium für Bauen und Verkehr 1.856.544,3 1.906.345,2 2.971.852,9 1.135.309,8 3.143.505,4

15 Ministerium für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration

104.325,0 103.449,9 1.291.010,4 23.431,0 1.310.486,8

20 Allgemeine Finanzverwaltung 42.614.039,4 41.412.187,2 13.050.191,8 289.052,0 11.833.666,5

Zusammen 49.619.522,1 48.230.424,7 49.619.522,1 3.915.147,4 48.230.424,7

Haushaltsübersicht

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.

Hinweis:
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( Mio EUR )

I. 49.619,5

II.
1. Ausgaben 49.558,1

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren

und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen 46.206,7

(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,

Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren

und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo -3.351,4 

III.
4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 19.047,1

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 15.639,1

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 3.408,0

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen 0,0

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 56,8

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 0,2

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren 0,0

9. Finanzierungssaldo -3.351,4 

IV.

3.408,0

15.639,1

19.047,1

( Mio EUR )

I.
0,0

19.047,1

19.047,1

II.
178,5

15.639,1

15.817,6

III.
-178,5 

3.408,0

3.229,5

TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

Zusammen

vom Kreditmarkt (brutto)

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.

Zusammen

Zusammen

am Kreditmarkt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.

NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

am Kreditmarkt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.

K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N

EINNAHMEN AUS KREDITEN

ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

Kreditermächtigung (brutto)

NACHRICHTLICH

F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T

ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

HAUSHALTSVOLUMEN

ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

– GV. NRW. 2007 S. 44
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2010

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Beitreibung privat-

rechtlicher Geldforderungen im 
Verwaltungsvollstreckungsverfahren

Vom 17. Januar 2007

Aufgrund des § 1 Abs. 2 Verwaltungsvollstreckungsge-
setz für das Land Nordrhein-Westfalen (Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz NRW – VwVG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2003 (GV. 
NRW. S. 156, ber. 2005 S. 818), zuletzt geändert durch 
Artikel 10 des Fünften Befristungsgesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 351), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Beitreibung privatrechtlicher 
Geldforderungen im Verwaltungsvollstreckungsverfah-
ren vom 10. März 2003 (GV. NRW. S. 170), geändert 
durch Artikel 11 des Fünften Befristungsgesetzes vom 
5. April 2005 (GV. NRW. S. 351), wird wie folgt geändert:

In § 1 Abs. 1 wird folgende neue Nr. 5 angefügt:

„5. Die an den Ausfallfonds abgetretenen Ansprüche im 
Zusammenhang mit Studienbeitragsdarlehen (§§ 17 und 
18 Studienbeitrags- und Hochschulabgabengesetz vom 
21. März 2006 (Artikel 2 des Gesetzes zur Sicherung der 
Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen (HFGG) 
(GV. NRW. S. 119)).“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 17. Januar 2007

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2007 S. 55
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Verordnung 
über die Festsetzung der Umlage der 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2007

Vom 20. Dezember 2006

Aufgrund des § 2 Abs. 1 des Umlagegesetzes vom 
17. Juli 1951 (GV. NRW. S. 87), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Dezember 2005 (GV. NRW. S. 950), 
wird verordnet:

§ 1

Für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfa-
len wird die Umlage für das Haushaltsjahr 2007 ent-
sprechend dem Beschluss der Hauptversammlung der 
Landwirtschaftskammer vom 1. Dezember 2006 auf 
6,50 vom Tausend des Einheitswertes festgesetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2007 in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2006

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2007 S. 55
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